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An das  
Präsidium des Nationalrats 
Parlament  
1017 Wien 
 

 

 
 
Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das  

Hebammengesetz geändert wird (HebG-Novelle 2007); 
Stellungnahme des Bundesministeriums für Justiz.  

 

 

Das Bundesministerium für Justiz beehrt sich, seine Stellungnahme zu dem aus dem 

Gegenstand ersichtlichen Gesetzesentwurf zu übermitteln.  

 

07. September 2007 
Für die Bundesministerin: 
i.V. Dr. Dagmar Dimmel 
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An das  
Bundesministerium für Gesundheit, 
Familie und Jugend 
Franz-Josefs-Kai 51  
1010 Wien 
 

 

 
 
Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das  

Hebammengesetz geändert wird (HebG-Novelle 2007); 
Stellungnahme des Bundesministeriums für Justiz. 

 

Bezug: BMGFJ-92201/0003-I/B/6/2007 

 

Mit Beziehung auf das Schreiben (E-Mail) vom 7.8.2007 beehrt sich das 

Bundesministerium für Justiz, zu dem im Gegenstand genannten Entwurf wie folgt 

Stellung zu nehmen: 

Gegen den Gesetzesentwurf bestehen prinzipiell keine Einwände. Es sei lediglich 

angemerkt, dass es nach geltender Rechtslage die in § 41 Abs. 4 Z 1 des Entwurfes 

angesprochenen strafrechtlichen Maßnahmen (die Berufsausübung von Hebammen 

betreffend), über die das Hebammengremium nach § 41 Abs. 3 des Entwurfes unter 

anderem Auskunft geben müsste, nicht gibt. Im Bundesministerium für Justiz werden 

derzeit allerdings Überlegungen zu einem strafgerichtlichen Berufsverbot angestellt, 

mit denen die vorgeschlagene Bestimmung wohl vereinbar wäre. 

07. September 2007 
Für die Bundesministerin: 
i.V. Dr. Dagmar Dimmel 
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